
Verordnung von 
Rehabilitati onssport

  Rehabilitati onssport ist eine wertvolle Ergänzung des 
therapeuti schen Angebots und in §64 SGB IX verankert. Mit 
der Verordnung eröff nen Sie Pati ent*innen mit (drohenden) 
Behinderungen oder chronischen Erkrankungen die Chance, 
durch Bewegung und Sport in der Gruppe Defi zite abzubauen 
und so wieder zu mehr Leistungsfähigkeit, 
Teilhabe und Lebensfreude 
zu fi nden.

Deutscher Behindertensportverband e.V.
Nati onal Paralympic Committ ee Germany
- Im Hause der Gold-Kraemer-Sti ft ung –
Tulpenweg 2-4
50226 Frechen

Telefon: 02234-6000-0
E-Mail: reha-sport@dbs-npc.de
Internet: www.dbs-npc.de/rehabilitati onssport.html

Rehabilitati onssport 
kann viel bewegen!

INDIVIDUELL

Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Plegien, Demenz, Krebserkrankungen… – es 
gibt viele Indikati onen für die Verordnung von Rehasport. 
Mit Ihrer Verordnung geben Sie die Art (Ausdauer- und 
Kraft ausdauerübungen, Bewegungsspiele, Gymnasti k, 
Schwimmen) und Intensität des Bewegungsangebots 
vor. Die Umsetzung erfolgt durch speziell qualifi zierte 
Übungsleiter*innen, die auf die Teilnehmer*innen eingehen 
und mit ihnen intensiv an der Erreichung des individuellen 
Rehabilitati onsziels arbeiten. 

WIRKSAM

Rehasport stellt mit seinem ganzheitlichen Ansatz eine 
eff ekti ve, ergänzende Maßnahme zur Rehabilitati on dar, 
um Ziele wie die dauerhaft e Eingliederung in Gesellschaft  
und Arbeitsleben, größtmögliche Selbstständigkeit und 
Teilhabe sowie Hilfe zur Selbsthilfe zu erreichen. Nicht zuletzt 
kann in vielen Fällen, z. B. bei Multi morbidität, durch ein 
regelmäßiges Training eine Reduzierung von Risikofaktoren 
und Medikamenteneinnahmen erreicht werden. 

NACHHALTIG

Rehsport bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe. Im Sinne des lebens-
begleitenden Sportt reibens können im Anschluss an den 
Rehasport weitere Angebote in den Vereinen des Deutschen 
Behindertensportverbandes im Rahmen einer Vereinsmit-
gliedschaft  wahrgenommen werden.

Kontakt: Verband/Verein/betreuende*r Ärzt*in
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Bitt e wenden Sie sich bei Fragen an Ihren 
Landesverband oder die DBS-Geschäft sstelle.

Informati on für Ärzt*innen



Vielfälti ge Zielgruppen

Beispielhaft e

Individuell verordnen

Akti v werden

Leistungsumfang anpassen

Gemeinsam 
für mehr Teilhabe 

 Verbesserung der Funkti onen des Haltungs- und 
Bewegungsapparates

 Stärkung/Erhalt der Funkti onen des Kardiovaskulären 
Systems, der Lungenfunkti on, des Stoff wechsels 

 Wiedererlangung von Alltagskompetenzen und sensomot. 
Fähigkeiten

 Erlernen von Kompensati onsmechanismen bei Funkti ons-
beeinträchti gungen 

 Verbesserung der kogniti ven und mot. Leistungsfähigkeit

 Erlangung von psychomot. Stabilität, Angstabbau und 
Wiederherstellung sozialer Kontaktf ähigkeit

 Stärkung des Selbstbewusstseins

Der Umfang von Rehabilitati onssport ist in der
„Rahmenvereinbarung über den Rehabilitati onssport 
und das Funkti onstraining“ mit den Rehabilitati onsträgern 
festgelegt. Als Richtwert sind folgende Leistungsumfänge 
defi niert: 

 Gesetzliche Krankenversicherungen: 
1-3 Übungseinheiten (ÜE) pro Woche für die Teilnah-
me an 50 (Regelfall), 90 oder 120 ÜE in Abhängigkeit 
von der Art der Behinderung/chronischen Erkrankung. 

 Gesetzliche Rentenversicherungen: 
1-3 ÜE pro Woche für die Dauer von sechs (Regelfall) 
bis zwölf Monaten in Abhängigkeit von der Art der Be-
hinderung/chronischen Erkrankung.

 Gesetzliche Unfallversicherungen: 
1-3 ÜE pro Woche. Die Leistungsdauer ist grundsätz-
lich nicht begrenzt. 

 Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins: 
28 ÜE 

Grundsätzlich ist die Indikati on so lange gegeben, wie eine 
fachkundige Übungsleitung unerlässlich ist, um das Rehabi-
litati onsziel zu erreichen. Folgeverordnungen sind möglich, 
wenn die Leistung notwendig, geeignet und wirtschaft lich 
ist. Sie sind in der hierfür vorgesehenen Zeile zu begründen. 
Auch kann eine neue Diagnose Grund für eine erneute Ver-
ordnung sein. 

 Erkrankungen im Bereich der Inneren Medizin

 intellektuellen Beeinträchti gungen

 Krebserkrankungen

 neurologischen Erkrankungen

 orthopädischen Erkrankungen

 psychischen Erkrankungen 

 sensorischen Erkrankungen

Helfen Sie mit, Menschen für ein bewegtes Leben zu moti vie-
ren und damit ihre Lebensqualität zu verbessern, Risikofak-
toren zu minimieren und ihre kogniti ve Leistungsfähigkeit 
zu erhalten oder auch zu steigern. Sie leisten damit einen 
wichti gen Beitrag, einer gesamtgesellschaft lichen Herausfor-
derung zu begegnen. 

Ein entscheidender Aspekt für die zielführende Umset-
zung des Rehabilitati onssports ist Ihre ärztliche Verordnung 
(z. B. Muster 56 oder G850). Sie ist Grundlage bei der Prü-
fung einer Kostenübernahme durch den zuständigen Reha-
bilitati onsträger und Basis für die inhaltliche Gestaltung des 
Rehabilitati onssports. Die Verordnung auf Musters 56 im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen ist unab-
hängig vom Heilmitt elbudget!

Neben den gesetzlichen Krankenversicherungen kommen 
auch andere Rehabilitati onsträger wie die Rentenversiche-
rung, die gesetzlichen Unfallversicherungsträger oder priva-
te Krankenversicherungen/Beihilfestellen als Kostenträger in 
Frage.

Bei der Verordnung

Folgende Punkte beachten:
 Exakte Angabe der Diagnose inkl. ICD-10-Code sowie 

Funkti ons-/Belastungseinschränkungen im Sport

 Angabe wichti ger Begleiterkrankungen und Belastungs-
einschränkungen

 Angabe des Rehabilitati onsgrunds/-ziels

 Empfehlung hinsichtlich defi nierter Rehabilitati onssport-
arten, Inhalten sowie Leistungsumfang 

 Training an technischen Geräten und Kampfsportarten 
sind keine Leistungsinhalte des Rehabilitati onssports

Rehabilitati onsziele:

Eff ekti v für Menschen mit:

Wichti g für alle Beteiligten

Präzise Diagnose und 
Verordnung


